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(54) VERPACKUNGSVERFAHREN ZUR VERPACKUNG VON PRIMÄRVERPACKUNGEN IN 
SEKUNDÄRVERPACKUNGEN UND VERPACKUNGSMODUL

(57) Es ist ein Verpackungsverfahren beschrieben,
bei dem mindestens eine Primärverpackung (2) durch
eine verschließbare Öffnung in eine bereitgestellte Se-
kundärverpackung (3) eingefügt wird, nachdem an deren
verschließbarer Öffnung eine Handhabungseinrichtung
(20) positioniert wurde. Hierbei wird die Primärverpa-
ckung (2) während ihres Einfügens in die Öffnung der
bereitgestellten Sekundärverpackung (3) durch die
Handhabungseinrichtung (20) geführt und es wird eine
Zielposition der Primärverpackung (2) innerhalb der Se-
kundärverpackung (3) vorgegeben.

Nach dem Einsetzen der mindestens einen Primär-
verpackung (2) in die Sekundärverpackung (3) wird de-
ren Öffnung unter Mit- oder Einwirkung der Handha-
bungseinrichtung (20) zumindest teilweise verschlos-
sen.

Weiterhin wird ein Verpackungsmodul beschrieben,
das dazu ausgebildet ist, ein solches Verpackungsver-
fahren durchzuführen.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verpa-
ckungsverfahren zur Verpackung von Primärverpackun-
gen in Sekundärverpackungen mit den Merkmalen des
unabhängigen Verfahrensanspruchs. Zudem betrifft die
Erfindung ein Verpackungsmodul einer Verpackungs-
vorrichtung mit den Merkmalen des unabhäng gen Vor-
richtungsanspruchs.
[0002] Bei vielen Verpackungsverfahren ist es erfor-
derlich, mehrere aufeinanderfolgende Verpackungs-
schritte in sequentieller Abfolge durchzuführen, damit
sich die einzelnen Verpackungsschritte nicht gegenseitig
beeinflussen oder stören können. Ein übliches Verfahren
besteht etwa darin, eine definierte Anzahl von einzelnen
Verpackungsgüter zunächst zu gruppieren und anschlie-
ßend als gruppierte Anordnung gemeinsam in eine Um-
verpackung einzusetzen.
[0003] Da solche Umverpackungen oftmals durch Falt-
kartonverpackungen gebildet sind, ist beim Einsetzen
der Artikelgruppe zunächst darauf zu achten, dass diese
korrekt in die Umverpackung eingesetzt wird. Um dies
sicherzustellen, werden vielerorts mechanische Einführ-
hilfsmittel eingesetzt, die bspw. durch sog. Einführrah-
men gebildet sein können. Damit sind schablonenartige
Führungen gemeint, die einen trichterförmigen umlau-
fenden Rand aufweisen können, wodurch sich eine Fehl-
bestückung der Umverpackung beim Einsetzen der je-
weiligen Artikelgruppe effektiv verhindern lässt.
[0004] Handelt es sich bei der Umverpackung um ei-
nen geöffneten Faltkarton, so kann dem Einführrahmen
zusätzlich die Aufgabe zugewiesen zu werden, die ge-
öffneten Faltlaschen am Umfalten zu hindern oder die
Faltlaschen schräg zu stellen, um das Einsetzen der Ar-
tikelgruppe zu erleichtern. Sobald die Artikelgruppe in
die Umverpackung eingesetzt ist, kann der Einführrah-
men entfernt werden, um mittels eines weiteren speziel-
len Werkzeuges die Faltlaschen auf die Öffnung umzu-
legen und solchermaßen den Faltkarton zu verschließen.
Ggf. können zusätzliche Verschlusshilfsmittel eingesetzt
werden, die bspw. für eine Verklebung oder Verklamme-
rung der über der Öffnung des Faltkartons verschlosse-
nen Faltlaschen sorgen können.
[0005] Der sequentielle Einsatz mehrerer unterschied-
licher Handhabungswerkzeuge für aufeinanderfolgende,
aber voneinander jeweils isolierte Prozessschritte beim
Einsetzen und Verpacken von Artikeln in Umverpackun-
gen und beim anschließenden Verschließen der Umver-
packungen verlangsamt das Verpackungsverfahren ei-
nerseits, erhöht aber andererseits auch den Steuerungs-
und Überwachungsaufwand, weil sich die aufeinander-
folgenden Prozessschritte kaum integrieren lassen, son-
dern vielmehr darauf zu achten ist, dass die Handha-
bungswerkzeuge nicht ineinandergreifen oder sich ge-
genseitig stören können. Nicht zuletzt benötigen die auf-
einander abzustimmenden Prozessschritte mehr Raum
in der Verpackungsmaschine, da mehrere Handha-
bungsmodule unterzubringen sind, die jeweils für ihren

Einsatzzweck spezialisiert und entsprechend ausgestat-
tet sind.
[0006] Angesichts der erkannten Nachteile solcher
Maschinenkonfigurationen kann es als vorrangiges Ziel
der Erfindung betrachtet werden, mehrere dieser Pro-
zessschritte zu integrieren und ein Handhabungsmodul
zur Verfügung zu stellen, dass in der Lage sein sollte,
mehrere der genannten Aufgaben gleichzeitig oder in en-
ger zeitlicher Abfolge durchzuführen, die beim Einsetzen
einer Artikelgruppierung in eine Umverpackung und beim
nachfolgenden Verschließen der Umverpackung durch-
zuführen sind.
[0007] Dieses Ziel wird durch die Gegenstände der un-
abhängigen Ansprüche erreicht. Merkmale vorteilhafter
Weiterbildungen der Erfindung ergeben sich aus den ab-
hängigen Ansprüchen.
[0008] Zur Erreichung des oben genannten Ziels
schlägt die Erfindung ein Verfahren zur Verpackung von
Primärverpackungen mit Sekundärverpackungen
und/oder zum Zusammenführen von Primärverpackun-
gen und diese umhüllende Sekundärverpackungen vor.
Bei diesem Verpackungsverfahren wird mindestens eine
Primärverpackung unter Unterstützung einer Handha-
bungseinrichtung durch eine verschließbare Öffnung
hindurch in eine bereitgestellte Sekundärverpackung
eingefügt. Zuvor wurde an deren verschließbarer Öff-
nung eine Handhabungseinrichtung positioniert, welche
die wenigstens eine Primärverpackung während ihres
Einfügens in die Öffnung der bereitgestellten Sekundär-
verpackung führt und/oder leitet und eine Zielposition der
wenigstens einen Primärverpackung innerhalb der Se-
kundärverpackung vorgibt.
[0009] Nach dem Einsetzen der mindestens einen Pri-
märverpackung in die Sekundärverpackung wird deren
Öffnung unter Mit- oder Einwirkung der Handhabungs-
einrichtung zumindest teilweise verschlossen. Die beim
erfindungsgemäßen Verpackungsverfahren eingesetzte
Handhabungseinrichtung fungiert somit einerseits als ein
Positionierungshilfsmittel, das dafür sorgt, dass die Pri-
märverpackung oder die Mehrzahl an gruppierten Pri-
märverpackungen störungsfrei an ihre vorgesehenen
Zielpositionen in der Sekundärverpackung gebracht wer-
den können.
[0010] Andererseits erfüllt die Handhabungseinrich-
tung neben ihrer Positionierungsunterstützung eine Dop-
pelfunktion, indem sie nach dem Einfügen der Primär-
verpackung oder der Mehrzahl an Primärverpackungen
auf die Sekundärverpackung in einer Weise einwirkt,
dass deren Öffnung verschlossen oder zumindest teil-
weise verschlossen wird.
[0011] Da diese beiden Kernfunktionen, die mit der
Handhabungseinrichtung ausgeführt werden, in einem
zeitlichen und räumlichen Zusammenhand stehen, je-
doch naturgemäß nicht gleichzeitig ausgeführt werden,
kann es sinnvoll sein, die Funktion des Positionierungs-
hilfe zunächst zu beenden, bevor mit dem Verschließen
der Sekundärverpackung begonnen wird.
[0012] Wenn etwa das Positionierungshilfsmittel durch
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einen Zentrierrahmen oder eine ähnliche Einrichtung ge-
bildet ist, kann es im Einzelfall sinnvoll sein, diesen zu-
nächst von der Sekundärverpackung zu distanzieren,
abzuheben oder in einen zumindest geringen Abstand
zu bringen, bevor die Schließfunktion der Handhabungs-
einrichtung aktiviert wird, die für ein Verschließen oder
teilweises Verschließen der Sekundärverpackung sorgt.
[0013] Da die jeweils zu handhabende Sekundärver-
packung den Bezugspunkt für die hier betrachteten Ver-
fahrensschritte des erfindungsgemäßen Verpackungs-
verfahrens bildet, findet auch das Einfügen der wenigs-
tens einen Primärverpackung in die Sekundärverpa-
ckung und der Vorgang des Verschließen oder des teil-
weisen Verschließens der Öffnung der Sekundärverpa-
ckung jeweils am selben Ort statt, nämlich dem aktuellen
Aufenthaltsort der z.B. durch eine Umverpackung aus
Karton oder aus einem anderen geeigneten Verpa-
ckungsmaterial gebildeten Sekundärverpackung. Dies
schließt selbstverständlich nicht aus, dass sich dieser
Bezugsort bewegen kann, da sich auch der Aufenthalts-
ort der Sekundärverpackung ständig ändern kann, was
etwa bei einer kontinuierlich auf einer Horizontalförder-
einrichtung o. dgl. transportierten Sekundärverpackung
der Fall sein kann.
[0014] Eine für das Ergreifen, die Handhabung und das
Einsetzen der Primärverpackung oder der Mehrzahl an
Primärverpackungen verantwortliche Manipulations-
oder Greifeinrichtung kann bei einer bewegten Sekun-
därverpackung vorzugsweise synchron in derselben
Richtung mitbewegt werden, was auch als Aufsynchro-
nisation betrachtet werden kann. In einem solchen Fall
bewegen sich eine Fördereinrichtung, die auf dieser
transportierte Sekundärverpackung, die als Positionie-
rungshilfsmittel fungierende Handhabungseinrichtung
sowie die Manipulations- oder Greifeinrichtung mitsamt
der daran gehaltenen Primärverpackung oder den daran
gehaltenen Primärverpackungen allesamt in derselben
Bewegungsgeschwindigkeit in derselben Bewegungs-
richtung, wodurch wiederum das Erfordernis des wäh-
rend des Einsetzens und Verschließens ortsfesten Be-
zugsortes erfüllt ist.
[0015] Wahlweise jedoch kann die Sekundärverpa-
ckung während der beschriebenen Verfahrensschritte
auch stillstehen.
[0016] Es kann somit als für alle hier erläuterten Vari-
anten gleichermaßen zutreffend und übergreifend er-
kennbare Verfahrensmerkmale festgehalten werden,
dass bei dem erfindungsgemäßen Verpackungsverfah-
ren sowohl eine zeitliche als auch eine örtliche Kompo-
nente des Einfügens der wenigstens einen Primärverpa-
ckung in die Sekundärverpackung und das Verschließen
der Sekundärverpackung miteinander in enger Bezie-
hung stehen bzw. miteinander gekoppelt sind, denn es
findet an selber Stelle das Einführen der Primärverpa-
ckungen in die Sekundärverpackung und das anschlie-
ßende Verschließen der Sekundärverpackungen statt,
auch wenn dies in zeitlicher Hinsicht nacheinander zu
erfolgen hat.

[0017] Während des Einfügens der wenigstens einen
Primärverpackung in die Sekundärverpackung muss de-
ren Öffnung noch zugänglich sein. Während des Ver-
schließens der Öffnung der Sekundärverpackung muss
sich die wenigstens eine Primärverpackung oder die
Mehrzahl an Primärverpackungen bereits an ihrem
Zielort innerhalb der Sekundärverpackung befinden. So-
mit finden beide Vorgänge am selben Ort statt, schließen
sich aber in zeitlicher Hinsicht aneinander an.
[0018] Eine weitere Verfahrensvariante sieht vor, dass
die Handhabungseinrichtung mit beweglichen und steu-
erbaren Verschließelementen ausgestattet ist, welche
die Sekundärverpackung an ihrer Öffnung zumindest
teilweise verschließen, nachdem dort die mindestens ei-
ne Primärverpackung eingesetzt wurde.
[0019] Die verschließbare Öffnung der Sekundärver-
packung kann bspw. in einer Weise ausgestaltet sein,
dass die Sekundärverpackung an wenigstens einem
seitlichen Rand ihrer Öffnung über wenigstens eine Falt-
lasche verfügt, die durch Umklappen auf die Öffnung leg-
bar ist und diese zumindest teilweise verschließen kann.
Solche Verschließmechanismen sind aus zahlreichen
Verpackungsvarianten bekannt und dort gebräuchlich,
so etwa bei Kartonverpackungen aller Art. Da die seitli-
chen Faltlaschen jedoch oftmals undefinierte Stellungen
einnehmen können und insbesondere frei beweglich
sind, kann es sinnvoll sein, sie während des Einsetzens
der Primärverpackung in die Sekundärverpackung zu
führen oder festzuhalten und anschließend mittels ge-
eigneter Werkzeuge zu erfassen und umzufalten, um sol-
chermaßen die Öffnung zu verschließen.
[0020] Ergänzend können mittels der steuerbaren Ver-
schließelemente der Handhabungseinrichtung weitere
geeignete Verschlussmittel wie Haftstellen, Klebepunk-
te, Verklammerungen etc. angebracht oder aufgebracht
werden. So kann die als Positionierungshilfsmittel fun-
gierende Handhabungseinrichtung neben dem Einführ-
rahmen und den Verschließelementen zusätzliche Ap-
plikationsmittel aufweisen, z.B. zum Applizieren von
Haftmittel, zum Verklammern der Faltlaschen o.ä., die
sinnvollerweise nach dem Einsatz der Verschließele-
mente aktiviert werden können oder die ggf. auch unmit-
telbar zuvor eingesetzt werden, sofern es sich bspw. um
Klebepunkte handelt, die vor dem Umfalten der Faltla-
schen auf deren Innenseite aufgebracht werden.
[0021] Die hier so bezeichneten Verschließelemente
können bspw. Hebelmechanismen umfassen, die elek-
tromotorisch, pneumatisch oder hydraulisch angesteuert
und betätigt werden können. Solchermaßen angesteu-
erte Schwenkhebel können auf diese Weise für eine ex-
akte Schließbewegung der zuvor die Öffnung freigeben-
den Faltlaschen des die Sekundärverpackung bildenden
Faltkartons sorgen. Ggf. können an diesen Schwenkhe-
beln zusätzliche Greifklammern oder Greifzangen o. dgl.
angeordnet sein, die dazu geeignet sein können, die Falt-
laschen zu ergreifen und während ihres Umschwenkens
zu erfassen.
[0022] Da die Positionen und Bewegungsräume der
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Faltlaschen jedoch normalerweise bekannt und begrenzt
sind, dürfte es in der Praxis meist genügen, die Verschlie-
ßelemente durch Schwenkhebel mit klar definiertem Be-
wegungsprofil auszubilden, da auf diese Weise auf kom-
lexere Stellbewegungen und Ansteuerungsmechanis-
men verzichtet werden kann, ohne dass dadurch Nach-
teile in der Aufgabenerfüllung der Handhabungseinrich-
tung verbunden sein müssen.
[0023] Wahlweise kann die oben erwähnte Handha-
bungseinrichtung, die hier u.a. als Positionierungshilfs-
mittel fungiert, einen Einführrahmen umfassen, der zu-
mindest während des Einfügens der mindestens einen
Primärverpackung in die Sekundärverpackung auf den
umlaufenden Rand der Öffnung aufgesetzt oder in exak-
te Ausrichtung zu diesem gebracht wird. Aus diesem
Grund ist es unbedingt sinnvoll, dass ein solcher Einführ-
rahmen korrespondierend zur Größe und zur Kontur des
Randes der Öffnung der Sekundärverpackung dimensi-
oniert und geformt ist, damit er seine Aufgabe optimal
erfüllen und eine Fehlbestückung der Sekundärverpa-
ckung zuverlässig verhindern kann.
[0024] Es kann bspw. vorgesehen sein, dass der Ein-
führrahmen ein Gefache entsprechend der Anzahl und
Gruppierung der Primärverpackungen umfasst. Durch
Unterstützung eines solchen Gefaches können die Pri-
märverpackungen beim Einsetzen in die Sekundärver-
packung in vorteilhafter Weise hindurchbewegt oder hin-
durchgeführt werden. Damit kann erreicht werden, dass
das Gefache die Zielpositionen der Primärverpackungen
innerhalb der Sekundärverpackung definiert. Die min-
destens eine Primärverpackung oder die Artikel, welche
die hier so bezeichneten Primärverpackungen bilden,
können somit mittels einer geeigneten Manipulationsein-
richtung erfasst und durch den Einführrahmen hindurch-
geführt und in die Umverpackung eingesetzt werden.
[0025] Bei dem Verfahren ist vorzugweise vorgese-
hen, dass die Manipulationseinrichtung insbesondere in
exakte Ausrichtung zum Einführrahmen gebracht und
unter Nutzung des Einführrahmens als Referenz bewegt
wird. Außerdem ist vorzugsweise vorgesehen, dass der
auch als Zentrierrahmen bezeichnete Einführrahmen vor
dem Verschließen der Sekundärverpackung wieder aus
der Sekundärverpackung herausgezogen oder heraus-
gefahren wird.
[0026] Das Verfahren kann wahlweise vorsehen, dass
die Handhabungseinrichtung während des Verschlie-
ßens der Sekundärverpackung zumindest geringfügig
von dieser distanziert und nach erfolgtem Verschließen
von dieser entfernt wird.
[0027] Eine weitere sinnvolle Option beim erfindungs-
gemäßen Verfahren kann darin bestehen, dass die Ma-
nipulationseinrichtung durch einen Greiferkopf mit Fla-
schengreifern, Greiftulpen o. dgl. gebildet ist. Hierbei
können die einzelnen Greifer als sog. Greiftulpen aus-
gebildet sein, die mit ausreichend starkem Unterdruck
aktiviert werden und zum Greifen einzelner Flaschen
oder Behälter in deren Halsbereich ausgebildet sind.
Durch Anordnung mehrerer solcher Greiftulpen in einem

Greiferkopf können gleichzeitig größere Gruppierungen
von regelmäßig angeordneten Flaschen oder Behältern
ergriffen und bewegt werden, um sie bspw. von einem
Förderband abzunehmen und in die Sekundärverpa-
ckung, gebildet bspw. durch einen Faltkarton, einzuset-
zen.
[0028] Dieser Faltkarton kann anschließend mittels
der Verschließelemente an der Handhabungseinrich-
tung vorschlossen werden, nachdem zuvor der Einführ-
rahmen der Handhabungseinrichtung dafür gesorgt hat,
dass die vom Greiferkopf erfasste Artikelgruppierung
oder Behältergruppierung exakt in ihre Zielposition im
Faltkarton eingesetzt wird, ohne dass es zu Kollisionen
einzelner Flaschen oder Behälter mit dem umlaufenden
Rand des Kartons kommen konnte.
[0029] Die Beschreibung der verschiedenen Verfah-
rensvarianten macht es deutlich, dass die Primärverpa-
ckungen sinnvollerweise in senkrechte oder in annä-
hernd senkreche Richtung zur Oberfläche der Öffnung
der Sekundärverpackung eingesetzt werden, wobei die-
se Oberfläche bspw. dadurch beschrieben werden kann,
dass sie eine zur Einfügerichtung senkrechte Ebene auf-
spannt. Bei einem schrägen Einsetzen der Primärverpa-
ckungen könnte der von der Handhabungseinrichtung
zur Verfügung gestellte Einführrahmen seine Aufgabe
deutlich schlechter erfüllen als wenn die Primärverpa-
ckungen exakt senkrecht oder in minimaler Abweichung
von einer senkrechten Bewegungsrichtung in die Sekun-
därverpackung eingesetzt werden.
[0030] Der Fachmann als Leser wird erkennen, dass
er nahezu alle der oben erläuterten Verfahrensvarianten
in sinnvoller Weise miteinander kombinieren kann. So-
fern eine solche Kombination jedoch im Einzelfall nicht
sinnvoll ist oder dem Fachmann als nicht sinnvoll er-
scheint, wird er sie unter Rückgriff auf sein Fachwissen
nicht durchführen.
[0031] An dieser Stelle sei betont, dass die hier als
Primärverpackungen bezeichneten Gegenstände durch
Artikel aller Art, durch Verpackungsgüter wie Behälter,
Kartons, Flaschen, Getränkedosen etc. gebildet sein
können, die in Umverpackungen eingesetzt werden. Aus
diesem Grund werden die hier als Sekundärverpackun-
gen bezeichneten Umverpackungen insbesondere
durch Faltkartons gebildet, die mit verschließbaren Öff-
nungen zur Aufnahme der Verpackungsgüter und z.B.
mit umlegbaren Faltlaschen ausgestattet sind, die ein
Verschließen dieser Öffnungen nach dem ordnungsge-
mäßen Einsetzen der Verpackungsgüter erlauben.
[0032] Zur Erreichung zumindest einiger der oben ge-
nannten Ziele schlägt die vorliegende Erfindung neben
dem in verschiedenen Varianten erläuterten Verpa-
ckungsverfahren ein Verpackungsmodul einer Verpa-
ckungsvorrichtung zur Umverpackung von Primärverpa-
ckungen durch Einfügen wenigstens einer Primärverpa-
ckung in eine hierfür jeweils bereitgestellte Sekundärver-
packung mit den Merkmalen des unabhängigen Vorrich-
tungsanspruchs vor. Das Verpackungsmodul umfasst ei-
ne Manipulationseinrichtung zum Erfassen und Einfügen
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jeweils mindestens einer Primärverpackung in eine be-
reitgestellte Sekundärverpackung sowie eine an einer
verschließbaren Öffnung der jeweils bereitgestellten Se-
kundärverpackung anfügbare und dort positionierbare
Handhabungseinrichtung, die auch als Positionierungs-
hilfsmittel fungiert, daneben jedoch weitere Aufgaben er-
füllt.
[0033] Diese u.a. als Positionierungshilfsmittel dienen-
de Handhabungseinrichtung kann in einer Weise mit der
Manipulationseinrichtung zusammenwirken, dass die
wenigstens eine Primärverpackung während ihres Ein-
fügens in die Öffnung der bereitgestellten Sekundärver-
packung geführt und/oder geleitet und mittels der Anord-
nung und Ausrichtung der Handhabungseinrichtung eine
Zielposition der wenigstens einen Primärverpackung in-
nerhalb der Sekundärverpackung vorgegeben werden
kann.
[0034] Die erwähnten weiteren Aufgaben umfassen
zumindest das Verschließen der Sekundärverpackung
nach dem Einsetzen der mindestens einen Primärverpa-
ckung, weshalb die Handhabungseinrichtung mit beweg-
lichen und steuerbaren Verschließelementen ausgestat-
tet ist, die in einer Weise mit Abschnitten der Sekundär-
verpackung zusammenwirken, dass die Verschließele-
mente die Öffnung der Sekundärverpackung nach dem
Einsetzen der Primärverpackung zumindest teilweise
verschließen können.
[0035] So kann die dem Verpackungsmodul zugeord-
nete Handhabungseinrichtung bspw. mit beweglichen
und steuerbaren Verschließelementen ausgestattet
sein, welche die Sekundärverpackung an ihrer Öffnung
zumindest teilweise verschließen.
[0036] Die Verschließelemente können gemäß einer
bevorzugten Ausführungsvariante des erfindungsgemä-
ßen Verpackungsmoduls mit steuerbaren Hebeln
und/oder Greifelementen ausgestattet sein oder solche
umfassen, die mit Faltlaschen der Sekundärverpackung
zusammenwirken und diese über die verschließbare Öff-
nung falten können. Die steuerbaren Hebel können vor-
zugsweise um an der Handhabungseinrichtung veran-
kerte Schwenkachsen gedreht oder verschwenkt wer-
den, um solchermaßen mit den zu faltenden Abschnitten
der Sekundärverpackung zusammenzuwirken und um
auf diese Weise die Sekundärverpackung mit der darin
befindlichen Primärverpackung oder der darin befindli-
chen Mehrzahl an Primärverpackungen durch Umfalten
der faltbaren Abschnitte über der Öffnung der Sekundär-
verpackung verschließen zu können.
[0037] Die Sekundärverpackung kann insbesondere
an wenigstens einem seitlichen Rand ihrer Öffnung über
wenigstens eine Faltlasche verfügen, die durch Umklap-
pen auf die Öffnung legbar ist und diese zumindest teil-
weise verschließen kann. Die bereits genannten Ver-
schließelemente oder schwenkbaren Hebel können auf
die mindestens eine Faltlasche einwirken, um solcher-
maßen die Sekundärverpackung verschließen zu kön-
nen.
[0038] Wahlweise können die Verschließelemente mit

Zusatzfunktionen ausgestattet sein, so dass mit ihnen
bspw. weitere Verschlussmittel eingesetzt, betätigt oder
aktiviert werden können. So kann es etwa sinnvoll sein,
mit den Verschließelementen oder mit zusätzlichen Ak-
toren oder Applikatoren Haftmittel aufzubringen, um die
Faltlasche an einem darunterliegenden Abschnitt der Se-
kundärverpackung zu verkleben, oder um die Faltlasche
mit einem Abschnitt der Sekundärverpackung zu ver-
klammern.
[0039] Sinnvollerweise umfasst die Handhabungsein-
richtung in ihrer Funktion als Positionierungshilfsmittel
einen Einführrahmen, der zumindest während des Ein-
fügens der mindestens einen Primärverpackung in die
Sekundärverpackung auf den umlaufenden Rand der
Öffnung aufgesetzt oder in exakte Ausrichtung zu diesem
gebracht werden kann.
[0040] In diesem Zusammenhang ist es notwendig,
den Einführrahmen korrespondierend zur Größe und zur
Kontur des Randes der Öffnung der Sekundärverpa-
ckung zu dimensionieren, so dass verschiedene Größen
oder Konturen der Sekundärverpackung, die ggf. mittels
der hier betrachteten Verpackungsmaschine, insbeson-
dere des Verpackungsmoduls, verarbeitet werden kön-
nen, jeweils unterschiedliche oder wahlweise daran an-
passbare Handhabungseinrichtungen mit entsprechend
geformten und dimensionierten Einführrahmen notwen-
dig machen.
[0041] Beim Einsetzen der Primärverpackungen in die
Sekundärverpackung werden die Artikel, welche die Pri-
märverpackungen bilden, mittels der Manipulationsein-
richtung erfasst und durch den Einführrahmen hindurch-
geführt, wodurch einerseits ein Kollisions- oder Aufsetz-
risiko am Öffnungsrand der Sekundärverpackung ver-
mieden werden kann. Zudem kann auf diese Weise si-
chergestellt werden, dass die Primärverpackungen exakt
an ihre jeweilige Zielposition innerhalb der Sekundärver-
packung herangeführt und dort passgenau abgesetzt
und eingefügt werden können.
[0042] Bei diesem Einsetzvorgang wird gleichzeitig si-
chergestellt, dass die Manipulationseinrichtung insbe-
sondere in exakte Ausrichtung zum Einführrahmen der
Handhabungseinrichtung gebracht und unter Nutzung
des Einführrahmens als Positionierungsreferenz bewegt
werden kann.
[0043] Die hier so bezeichnete Manipulationseinrich-
tung kann bspw. durch einen beweglichen und steuer-
baren Greiferkopf mit Flaschengreifern, Greiftulpen o.
dgl. gebildet sein, mit dem vorbereitete und passend zu-
sammengestellte Gruppierungen von Artikeln wie Behäl-
tern, Flaschen etc. erfasst und positioniert werden kön-
nen. Ein solcher Greiferkopf ermöglicht es insbesondere,
die damit erfassten Artikel oder Primärverpackungen in
senkrechte Richtung zur Oberfläche der Öffnung einzu-
setzen, wobei die Einfügerichtung eine senkrechte Rich-
tung zu einer Ebene ist, die von der Öffnung der Sekun-
därverpackung aufgespannt ist.
[0044] Es sei an dieser Stelle ausdrücklich erwähnt,
dass alle Aspekte und Ausführungsvarianten, die im Zu-
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sammenhang mit dem erfindungsgemäßen Verpa-
ckungsverfahren erläutert wurden, gleichermaßen Tei-
laspekte des erfindungsgemäßen Verpackungsmoduls
betreffen oder bilden können, wobei das oben in ver-
schiedenen Ausführungsvarianten beschriebene Verpa-
ckungsmodul insbesondere Bestandteil einer Verpa-
ckungsvorrichtung ist oder sein kann. Wenn daher an
einer Stelle bei der Beschreibung oder auch bei den An-
spruchsdefinitionen zum erfindungsgemäßen Verpa-
ckungsverfahren von bestimmten Aspekten und/oder
Zusammenhängen und/oder Wirkungen die Rede ist, so
gilt dies gleichermaßen für das erfindungsgemäße Ver-
packungsmodul und/oder der mit einem solchen Verpa-
ckungsmodul ausgestatteten Verpackungsvorrichtung,
sofern eine solche Übertragung technisch sinnvoll ist.
[0045] In umgekehrter Weise gilt dasselbe, so dass
auch alle Aspekte und Ausführungsvarianten, die im Zu-
sammenhang mit dem erfindungsgemäßen Verpa-
ckungsmodul erläutert wurden, gleichermaßen Teilas-
pekte des erfindungsgemäßen Verpackungsverfahren
betreffen oder sein können. Wenn daher an einer Stelle
bei der Beschreibung oder auch bei den Anspruchsdefi-
nitionen zum erfindungsgemäßen Verpackungsmodul
von bestimmten Aspekten und/oder Zusammenhängen
und/oder Wirkungen die Rede ist, so gilt dies gleicher-
maßen für das erfindungsgemäße Verpackungsverfah-
ren.
[0046] Im Folgenden sollen Ausführungsbeispiele die
Erfindung und ihre Vorteile anhand der beigefügten Fi-
guren näher erläutern. Die Größenverhältnisse der ein-
zelnen Elemente zueinander in den Figuren entsprechen
nicht immer den realen Größenverhältnissen, da einige
Formen vereinfacht und andere Formen zur besseren
Veranschaulichung vergrößert im Verhältnis zu anderen
Elementen dargestellt sind.

Fig. 1 zeigt eine Ausführungsvariante eines erfin-
dungsgemäßen Verpackungsmoduls.

Fig. 2 zeigt in schematischer Ansicht eine Ausbil-
dung einer Handhabungseinrichtung des Verpa-
ckungsmoduls in einem ersten Arbeitszustand.

Fig. 3 zeigt in schematischer Ansicht eine Ausbil-
dung der Handhabungseinrichtung des Verpa-
ckungsmoduls in einem zweiten Arbeitszustand.

Fig. 4 zeigt eine Ausführungsform einer Handha-
bungseinrichtung des Verpackungsmoduls in pers-
pektivischer Darstellung.

Fig. 5 zeigt die in Fig. 4 dargestellte Ausführungs-
form der Handhabungseinrichtung in seitlicher Dar-
stellung.

Fig. 6 zeigt das Oberteil der Handhabungseinrich-
tung des Verpackungsmoduls in perspektivischer
Darstellung.

Fig. 7 zeigt das Unterteil der Handhabungseinrich-
tung des Verpackungsmoduls in perspektivischer
Darstellung.

Fig. 8 zeigt eine Draufsicht auf das Oberteil der
Handhabungseinrichtung in einem ersten Arbeitszu-
stand.

Fig. 9 zeigt eine Draufsicht auf das Unterteil der
Handhabungseinrichtung in einem ersten Arbeitszu-
stand.

Fig. 10 zeigt eine Draufsicht auf das Oberteil der
Handhabungseinrichtung in einem zweiten Arbeits-
zustand.

Fig. 11 zeigt eine Draufsicht auf das Unterteil der
Handhabungseinrichtung in einem zweiten Arbeits-
zustand.

[0047] Für gleiche oder gleich wirkende Elemente der
Erfindung werden nachfolgend identische Bezugszei-
chen verwendet. Ferner werden der Übersicht halber nur
solche Bezugszeichen in den einzelnen Figuren darge-
stellt, die für die Beschreibung der jeweiligen Figur erfor-
derlich sind. Die dargestellten Ausführungsformen stel-
len lediglich Beispiele dar, wie die erfindungsgemäße
Vorrichtung oder das erfindungsgemäße Verfahren aus-
gestaltet sein können und stellen keine abschließende
Begrenzung dar.
[0048] Die schematische Draufsicht der Fig. 1 zeigt ei-
ne Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Verpa-
ckungsmoduls 1, welches insbesondere Bestandteil ei-
ner größeren oder umfassenderen Verpackungsvorrich-
tung oder Verpackungsanlage (nicht dargestellt) sein
kann.
[0049] Die schematischen Draufsichten der Figuren 2
und 3 zeigen jeweils eine schematische Ausbildung einer
Handhabungseinrichtung 20 des Verpackungsmoduls 1
in unterschiedlichen Arbeitszuständen AZ1, AZ2.
[0050] Die hier so bezeichnete und hier nicht näher
dargestellte Verpackungsvorrichtung oder Verpa-
ckungsanlage kann neben dem schematisch dargestell-
ten Verpackungsmodul 1 weiterhin geeignete Module zur
Ausbildung von Primärverpackungen 2 und/oder zur Zu-
sammenstellung einer Vielzahl von mit Primärverpa-
ckungen 2 befüllten Sekundärverpackungen 3 umfassen
(nicht dargestellt), beispielsweise ein Blasformmodul für
die Herstellung von Kunststoffflaschen, ein Füll- und Ver-
schließermodul, ein Etikettiermodul und ein Palettiermo-
dul. Darüber hinaus sind weitere Komponenten sinnvoll
möglich, die aus Abfüll- und Verpackungsprozessen be-
kannt sind und dort üblicherweise eingesetzt werden.
[0051] Als Primärverpackungen 2 werden im vorlie-
genden Zusammenhang Artikel 4 aller Art bezeichnet,
bspw. Getränkebehälter 5. Vorzugsweise werden in dem
Verpackungsmodul 1 jeweils mehrere Getränkebehälter
5 in einer Sekundärverpackung 3 zusammengestellt und
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verpackt. D.h., wenn im vorliegenden Zusammenhang
ganz allgemein von Primärverpackungen 2 oder von Ar-
tikeln 4 gesprochen wird, so können dies - auch uns ins-
besondere im Hinblick auf die nachfolgend beschriebe-
nen Ausführungsbeispiele - generell Getränkebehälter 5
oder Flaschen sein, wobei diese Behälter oder Flaschen
wahlweise aus Kunststoff, aus Metall, aus Mineralglas
oder auch aus einem Verbundmaterial bestehen, ggf.
auch aus anderen geeigneten Materialien als hier ge-
nannt.
[0052] Die Artikel 4 oder Getränkebehälter 5 werden
dem Verpackungsmodul 1 über eine geeignete Trans-
porteinrichtung 9 zugeführt. So kann eine solche Zufüh-
rung beispielsweise in einer Zuführrichtung ZR im geord-
neten Massenstrom über ein Förderband 10 erfolgen,
bei dem parallel transportierte Artikel 4 jeweils in Reihen
transportiert und durch Gassenbleche 11 voneinander
getrennt werden.
[0053] Die hier so bezeichneten Sekundärverpackun-
gen 3 werden insbesondere durch Umverpackungen 6
in Form von Faltkartons 7 gebildet, die beispielsweise in
einem Magazin 8 bereitgestellt werden. Die Faltkartons
7 sind insbesondere mit verschließbaren Öffnungen zur
Aufnahme der Artikel 4 und z.B. mit umlegbaren Faltla-
schen 15 ausgestattet, die ein Verschließen dieser Öff-
nungen nach dem ordnungsgemäßen Einsetzen der Ar-
tikel 4 erlauben. D.h., wenn im vorliegenden Zusammen-
hang ganz allgemein von Sekundärverpackungen 3 ge-
sprochen wird, so können die insbesondere solche Falt-
kartons 7 oder auch andere Verpackungsvarianten sein,
bspw. Verbundverpackungen mit Teilen aus Kunststoff
und/oder Teilen aus Karton.
[0054] Das hier dargestellte Verpackungsmodul 1 ist
zur Durchführung eines Verfahrens vorbereitet, vorge-
sehen und ausgestattet, bei dem mindestens eine Pri-
märverpackung 2 unter Unterstützung einer Handha-
bungseinrichtung 20 durch eine verschließbare Öffnung
hindurch in eine bereitgestellte Sekundärverpackung 3
eingefügt wird.
[0055] Im vorliegenden Ausführungsbeispiel ist das
dargestellte Verpackungsmodul 1 mit vier entsprechen-
den Handhabungseinrichtungen 20 ausgestattet, so
dass parallel und synchron jeweils vier Umverpackungen
6 mit Artikeln 4 befüllt werden können.
[0056] Eine Zusammenstellung oder Gruppierung ei-
ner Anzahl an Artikeln 4, die innerhalb einer Umverpa-
ckung 6 angeordnet werden sollen, wird durch eine nicht
dargestellte Manipulationseinrichtung, beispielsweise
eine geeignete Greifeinrichtung mit Flaschengreifern,
Greifertulpen o.ä. von der Transporteinrichtung 9 ent-
nommen. Gegebenenfalls kann ein entsprechend aus-
gebildeter Greiferkopf vorgesehen sein, um die entspre-
chende Anzahl an Artikeln 4 zum gleichzeitigen Einset-
zen in vier Umverpackungen 6 von der Transporteinrich-
tung 9 zu entnehmen.
[0057] Zeitgleich oder zumindest im engen zeitlichen
Zusammenhang werden aus dem Magazin 8 vier Um-
verpackungen 6 entnommen und zum Befüllen bereitge-

stellt. Die Umverpackungen 6 können im Magazin 8 bei-
spielsweise in platzsparender Weise in zusammengefal-
teter Form bereitgestellt werden. In diesem Fall müssen
sie erst noch durch geeignete Faltvorrichtungen (nicht
dargestellt) in die richtige Form aufgefaltet werden.
[0058] Jede der aufgefalteten Umverpackungen ver-
fügt wenigstens an einem seitlichen Rand ihrer Öffnung
über wenigstens eine Faltlasche 15, die durch Umklap-
pen auf die Öffnung der Umverpackung 6 gelegt werden
kann, um diese zumindest teilweise zu verschließen.
[0059] Solche Verschließelemente und Verschließme-
chanismen sind aus zahlreichen Verpackungsvarianten
bekannt und dort gebräuchlich, so etwa bei Kartonver-
packungen aller Art.
[0060] Da diese seitlichen Faltlaschen 15 oder Karton-
laschen jedoch oftmals undefinierte Stellungen einneh-
men können und insbesondere frei beweglich sind, kann
es sinnvoll sein, sie während des Einsetzens der Artikel
4 in die Umverpackung 6 zu führen oder festzuhalten und
anschließend mittels geeigneter Werkzeuge zu erfassen
und umzufalten, um solchermaßen die Öffnung zu ver-
schließen.
[0061] An den innerhalb des Verpackungsmoduls 1
bereitgestellten Umverpackungen 6 wird an deren ver-
schließbarer Öffnung jeweils eine Handhabungseinrich-
tung 20 in einem ersten Arbeitszustand AZ1 positioniert
(Fig. 2), welche den wenigstens einen Artikel 4 während
des Einfügens in die Öffnung der bereitgestellten Um-
verpackung 6 führt und/oder leitet und eine Zielposition
des wenigstens einen Artikels 4 innerhalb der Umverpa-
ckung 6 vorgibt.
[0062] Nach dem Einsetzen der Artikel 4 in die Umver-
packungen 6 werden deren Öffnungen unter Mit- oder
Einwirkung der Handhabungseinrichtungen 20 zumin-
dest teilweise verschlossen. Die Handhabungseinrich-
tungen 20 fungiert somit einerseits als ein Positionie-
rungshilfsmittel, die dafür sorgt, dass Artikel 4 störungs-
frei an ihre vorgesehenen Zielpositionen den Umverpa-
ckungen 6 gebracht werden können. Das Positionie-
rungshilfsmittel kann beispielsweise durch eine Art Ein-
führrahmen 21 gebildet werden.
[0063] Der Einführrahmen 21 kann zumindest wäh-
rend des Einfügens der Artikel 4 in die Umverpackung 6
auf den umlaufenden Rand der Öffnung der Umverpa-
ckung 6 zumindest teilweise aufgesetzt oder in exakte
Ausrichtung zu diesem gebracht werden. Aus diesem
Grund ist es unbedingt sinnvoll, dass ein solcher Einführ-
rahmen 21 korrespondierend zur Größe und zur Kontur
des Randes der Öffnung der Umverpackung 6 dimensi-
oniert und geformt ist, damit er seine Aufgabe optimal
erfüllen und eine Fehlbestückung der Umverpackung 6
zuverlässig verhindern kann.
[0064] Es kann bspw. vorgesehen sein, dass der Ein-
führrahmen 21 ein Gefache (nicht dargestellt) entspre-
chend der Anzahl und Gruppierung der Artikel 4 umfasst.
Durch Unterstützung eines solchen Gefaches können
die Artikel 4 beim Einsetzen in die Umverpackung 6 in
vorteilhafter Weise hindurchbewegt oder hindurchge-
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führt werden. Damit kann erreicht werden, dass das Ge-
fache die Zielpositionen der Artikel 4 innerhalb der Um-
verpackung 6 definiert. Der mindestens eine Artikel 4
kann somit mittels einer geeigneten Manipulationsein-
richtung (nicht dargestellt) erfasst und durch den Einführ-
rahmen 21 hindurchgeführt und in die Umverpackung 6
eingesetzt werden.
[0065] Dabei ist vorzugweise vorgesehen, dass die
Manipulationseinrichtung insbesondere in exakte Aus-
richtung zum Einführrahmen 21 gebracht und unter Nut-
zung des Einführrahmens 21 als Referenz bewegt wird.
Außerdem ist vorzugsweise vorgesehen, dass der Ein-
führrahmen 21 vor dem Verschließen der Umverpackung
6 wieder aus der Umverpackung 6 herausgezogen oder
herausgefahren wird.
[0066] Andererseits erfüllen die Handhabungseinrich-
tungen 20 neben ihrer Positionierungsunterstützung eine
Doppelfunktion, indem sie nach dem Einfügen der Artikel
4 auf die Umverpackungen 6 in einer Weise einwirken,
dass die Öffnungen der Umverpackungen 6 verschlos-
sen oder zumindest teilweise verschlossen werden. Das
Einführen der Artikel 4 und das Verschließen der Umver-
packungen 6 erfolgen hierbei insbesondere an einem ge-
meinsamen Ort innerhalb des Verpackungsmoduls 1.
[0067] Gemäß einer Ausführungsform kann vorgese-
hen sein, dass die Umverpackung 6 beim Befüllen mit
Artikeln 4 und Verschließen der Umverpackung 6 sta-
tisch innerhalb des Verpackungsmoduls 1 angeordnet
ist.
[0068] Wenn von einem gemeinsamen Ort die Rede
ist, dann muss es sich jedoch nicht zwingend um einen
statischen Prozess handeln, es kann auch vorgesehen
sein, dass die Umverpackungen 6 innerhalb des Verpa-
ckungsmoduls kontinuierlich in Transportrichtung TR be-
wegt werden. In diesem Fall werden die Artikel 4 beim
Einsetzen und die der Umverpackung 6 zugeordnete
Handhabungseinrichtung 20 synchron mit den Umver-
packungen 6 in Transportrichtung TR mitgeführt, was
auch als Aufsynchronisation oder als Aufsynchronisie-
rungsvorgang bezeichnet wird.
[0069] Insbesondere kann eine für das Ergreifen, die
Handhabung und das Einsetzen der Artikel 4 verantwort-
liche Manipulationseinrichtung synchron mit der sich be-
wegenden Umverpackung 6 in derselben Richtung be-
wegt werden. Hierbei bewegen sich die Fördereinrich-
tung 12, auf welcher die Umverpackungen 6 angeordnet
und bewegt werden, die als Positionierungshilfsmittel
fungierende Handhabungseinrichtung 20 sowie die Ma-
nipulations- oder Greifeinrichtung mitsamt der daran ge-
haltenen Artikel 4 allesamt in derselben Bewegungsge-
schwindigkeit in derselben Bewegungsrichtung TR, wo-
durch wiederum das Erfordernis des während des Ein-
setzens und Verschließens ortsfesten Bezugsortes er-
füllt ist.
[0070] Für das Verschließen umfasst die Handha-
bungseinrichtung 20 ein Verschließwerkzeug 22, wel-
ches im ersten Arbeitszustand AZ1 in geöffneter Position
22o vorliegt. Durch Überführen des Verschließwerkzeug

22 in eine geschlossene Position 22g, wird die Handha-
bungseinrichtung 20 in einen zweiten Arbeitszustand
AZ2 überführt (Fig. 3), wodurch die überstehende Falt-
lasche 15 der Umverpackung 6 derart umgefaltet wird,
dass diese nunmehr die Öffnung der Umverpackung 6
verschließt.
[0071] Die Faltlasche 15 ist in der Draufsicht der Figu-
ren 1 und 2 nicht sichtbar, da diese fluchtend zu den
senkrechten Seitenwänden der Umverpackung 6 ausge-
bildet ist. In Fig. 3 wird die umgefaltete Faltlasche 15
insbesondere durch die Schraffur gekennzeichnet. Bei-
spielsweise ist vorgesehen, dass die Verschließwerk-
zeuge 22 insbesondere mit beweglichen und steuerba-
ren Verschließelementen 23 ausgestattet sind, die in ei-
ner Weise mit Abschnitten der Umverpackung 6 zusam-
menwirken, dass die Verschließelemente 23 die Öffnung
der Umverpackung 6 nach dem Einsetzen der Artikel 4
zumindest teilweise verschließen können. Die Verschlie-
ßelemente 23 werden zum Beispiel durch gegeneinan-
der zustellbare Pusherelemente oder ähnliches gebildet.
[0072] Da die beiden Kernfunktionen des Artikelein-
führens und des Verschließens der Umverpackung 6, die
mit der Handhabungseinrichtungen 20 ausgeführt wer-
den, in einem zeitlichen und räumlichen Zusammenhang
stehen, jedoch naturgemäß nicht gleichzeitig ausgeführt
werden, kann es sinnvoll sein, die Funktion des Positio-
nierungsunterstützung zunächst zu beenden, bevor mit
dem Verschließen der jeweiligen Umverpackung 6 be-
gonnen wird.
[0073] Die Fig. 4 zeigt eine Ausführungsform einer
Handhabungseinrichtung 20 des Verpackungsmoduls 1
in perspektivischer Darstellung. Die Fig. 5 zeigt die in
Fig. 4 dargestellte Ausführungsform der Handhabungs-
einrichtung 20 in schematischer Seitenansicht.
[0074] Die Handhabungseinrichtung 20 besteht aus ei-
nem Oberteil 24 und einem Unterteil 25, welche jeweils
unterschiedliche Funktionen aufweisen. Zudem sind das
Oberteil 24 und das Unterteil 25 vorzugsweise unabhän-
gig voneinander vertikalbeweglich ausgebildet. Die ex-
akte Positionierung von Oberteil 24 und Unterteil 25 zu-
einander wird durch geeignete ineinandergreifende erste
und zweite Führungsmittel 31, 32 am Oberteil 24 und am
Unterteil 25 sichergestellt.
[0075] Die hier dargestellte Handhabungseinrichtung
20 ist insbesondere zur zeitgleichen Bearbeitung von
sechs Umverpackungen ausgestattet.
[0076] Zuerst wird das Unterteil 25 auf die Umverpa-
ckungen ausgesetzt und dabei werden zeitgleich die Ar-
tikel in die Umverpackungen eingeführt. Das Unterteil 25
fungiert somit als Positionierungshilfsmittel und dient da-
zu, die Umverpackungen zu zentrieren und dadurch das
gezielte Einführen der Artikel zu ermöglichen.
[0077] Durch das Unterteil 25 werden zudem die obe-
ren Kartonlaschen der Umverpackungen (nicht darge-
stellt) im unteren Bereich bereits teilweise an den Ecken
eingeschlagen oder vorgefaltet. Die Artikel sind hierbei
mittels einer Manipulationseinrichtung erfasst und das
Unterteil 25 dient als Einführrahmen, durch den die Arti-
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kel hindurchgeführt werden.
[0078] Dabei wird die Manipulationseinrichtung insbe-
sondere durch einen Greiferkopf mit Flaschengreifern o.
dgl. gebildet. Hierbei können die einzelnen Greifer als
sog. Greiftulpen ausgebildet sein, die mit ausreichend
starkem Unterdruck aktiviert werden und zum Greifen
einzelner Flaschen oder Behälter in deren Halsbereich
ausgebildet sind.
[0079] Durch Anordnung mehrerer solcher Greiftulpen
in einem Greiferkopf können gleichzeitig größere Grup-
pierungen von regelmäßig angeordneten Flaschen oder
Behältern ergriffen und bewegt werden, um sie bspw.
von einem Förderband 10 abzunehmen und in die Um-
verpackung 6, gebildet bspw. durch einen Faltkarton, ein-
zusetzen.
[0080] Anschließend, fährt das Oberteil 24 der Hand-
habungseinrichtung 20 runter und schlägt den unteren
Teil der oberen Faltlaschen 15 weiter ein. Insbesondere
wird der obere Teil der oberen Kartonlaschen mithilfe
von Verschließerwerkzeugen 22 am Oberteil 24 komplett
umgefaltet, um den Deckelbereich der Umverpackungen
zu verschließen.
[0081] Die Figuren 6, 8 und 10 zeigt jeweils das Ober-
teil 24 der Handhabungseinrichtung 20. Die Figuren 7, 9
und 11 zeigen jeweils das Unterteil 25 der Handhabungs-
einrichtung 20. Dabei zeigen Figuren 8 und 9 jeweils ei-
nen ersten Arbeitszustand AZ1, während die Figuren 10
und 11 jeweils einen zweiten Arbeitszustand AZ2 zeigen.
[0082] Was mit dem ersten Arbeitszustand AZ1 und
dem zweite Arbeitszustand AZ2 gemeint ist, soll nach-
folgend noch im Detail erläutert werden.
[0083] Das Unterteil 25 der Handhabungseinrichtung
20 ist mit Einschlagelementen 29 ausgestattet, die zum
teilweisen Einschlagen oder Vorfalten des unteren Teils
der oberen Kartonlaschen über zweite Pneumatikzylin-
der 30 bewegt werden können, was insbesondere bei
einem Vergleich der Figuren 9 und 11 ersichtlich wird.
[0084] Das Oberteil 24 umfasst für jede der zu ver-
schließenden Umverpackungen jeweils zwei gegenein-
ander zustellbare Verschließerelemente 23a und 23b.
Insbesondere ist vorgesehen, dass das Oberteil 24 ein
Grundrahmenelement 26 und ein relativ zum Grundrah-
menelement 26 beweglich ausgebildetes Rahmenele-
ment 27 umfasst.
[0085] Insbesondere ist dem beweglich ausgebildeten
Rahmenelement 27 ein erster Pneumatikzylinder 28 zu-
geordnet, über welchen das Grundrahmenelement 26
und das beweglich ausgebildete Rahmenelement 27 mit-
einander wirkverbunden sind. Jeweils eines der Ver-
schließerelemente 23a eines Verschließerelementepaa-
res 23a, 23b ist an dem beweglich ausgebildeten Rah-
menelement 27 angeordnet.
[0086] Im dargestellten Ausführungsbeispiel befindet
sich der erste Pneumatikzylinder 28 im ersten Arbeits-
zustand AZ1 in einem ausgefahrenen Zustand und im
zweiten Arbeitszustand AZ2 im zweiten Arbeitszustand
AZ2 in einem eingefahrenen Zustand. Der mittlere erste
Abstand A1 zwischen den Verschließerelementes 23a,

23b eines Paares im ersten Arbeitszustand AZ1 ist dabei
größer als der mittlere zweite Abstand A2 zwischen den
Verschließerelementes 23a, 23b eines Paares im zwei-
ten Arbeitszustand AZ2.
[0087] Sowohl die Einschlagelemente 29 als auch die
Verschließerelemente 23a, 23b sind zumindest teilweise
beweglich ausgebildet und entsprechend steuerbar, um
die Umverpackungen an ihren Öffnungen zumindest teil-
weise verschließen, nachdem dort jeweils mindestens
ein Artikel eingesetzt wurde.
[0088] Die Einschlagelemente 29 als auch die Ver-
schließerelemente 23a, 23b können gemäß einer bevor-
zugten Ausführungsvariante des erfindungsgemäßen
Verpackungsmoduls1 mit steuerbaren Hebeln und/oder
Greifelementen ausgestattet sein oder solche umfassen,
die mit Faltlaschen der Umverpackung zusammenwirken
und diese über die verschließbare Öffnung falten kön-
nen. Die steuerbaren Hebel können vorzugsweise um
an der Handhabungseinrichtung 20 verankerte
Schwenkachsen gedreht oder verschwenkt werden, um
solchermaßen mit den zu faltenden Abschnitten der Um-
verpackung zusammenzuwirken und um auf diese Wei-
se die Umverpackung mit den darin befindlichen Artikeln
zu verschließen.
[0089] Die Einschlagelemente 29 und/oder die Ver-
schließerelemente 23a, 23b können bspw. Hebelmecha-
nismen umfassen, die elektromotorisch, pneumatisch
oder hydraulisch angesteuert und betätigt werden kön-
nen. Solchermaßen angesteuerte Schwenkhebel kön-
nen auf diese Weise für eine exakte Schließbewegung
der zuvor die Öffnung freigebenden Faltlaschen des die
Umverpackung bildenden Faltkartons sorgen. Ggf. kön-
nen an diesen Schwenkhebeln zusätzliche Greifklam-
mern oder Greifzangen o. dgl. angeordnet sein, die dazu
geeignet sein können, die Faltlaschen oder Kartonla-
schen zu ergreifen und während ihres Umschwenkens
zu erfassen.
[0090] Da die Positionen und Bewegungsräume der
Faltlaschen jedoch normalerweise bekannt und begrenzt
sind, dürfte es in der Praxis meist genügen, die Verschlie-
ßelemente durch Schwenkhebel mit klar definiertem Be-
wegungsprofil auszubilden, da auf diese Weise auf kom-
lexere Stellbewegungen und Ansteuerungsmechanis-
men verzichtet werden kann, ohne dass dadurch Nach-
teile in der Aufgabenerfüllung der Handhabungseinrich-
tung verbunden sein müssen.
[0091] Wahlweise können Einschlagelemente 29
und/oder die Verschließerelemente 23a, 23b mit Zusatz-
funktionen ausgestattet sein, so dass mit ihnen bspw.
weitere Verschlussmittel eingesetzt, betätigt oder akti-
viert werden können. So kann es etwa sinnvoll sein, mit
den Verschließerelementen 23a, 23b oder mit zusätzli-
chen Aktoren oder Applikatoren Haftmittel aufzubringen,
um die Faltlasche an einem darunterliegenden Abschnitt
der Umverpackung zu verkleben, oder um die Faltlasche
mit einem Abschnitt der Umverpackung zu verklammern.
[0092] Es kann somit als für alle hier erläuterten Vari-
anten gleichermaßen zutreffend und übergreifend er-
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kennbare Verfahrensmerkmale festgehalten werden,
dass bei dem erfindungsgemäßen Verpackungsverfah-
ren sowohl eine zeitliche als auch eine örtliche Kompo-
nente des Einfügens des wenigstens einen Artikels 4 in
die Umverpackung 6 und das Verschließen der Umver-
packung 6 miteinander in enger Beziehung stehen bzw.
miteinander gekoppelt sind, denn es findet an selber Stel-
le das Einführen der Artikel 4 in die die Umverpackung
6 und das anschließende Verschließen der die Umver-
packung 6 statt, auch wenn dies in zeitlicher Hinsicht
nacheinander zu erfolgen hat.
[0093] Während des Einfügens der wenigstens einen
Artikels 4 in die die Umverpackung 6 muss deren Öffnung
noch zugänglich sein. Während des Verschließens der
Öffnung der die Umverpackung 6 muss sich der wenigs-
tens eine Artikel 4 bereits an seinem Zielort innerhalb der
die Umverpackung 6 befinden. Somit finden beide Vor-
gänge am selben Ort statt, schließen sich aber in zeitli-
cher Hinsicht aneinander an.
[0094] Die Ausführungsformen, Beispiele und Varian-
ten der vorhergehenden Absätze, die Ansprüche oder
die folgende Beschreibung und die Figuren,
einschließlich ihrer verschiedenen Ansichten oder jewei-
ligen individuellen Merkmale, können unabhängig von-
einander oder in beliebiger Kombination verwendet wer-
den. Merkmale, die in Verbindung mit einer Ausführungs-
form beschrieben werden, sind für alle Ausführungsfor-
men anwendbar, sofern die Merkmale nicht unvereinbar
sind.
[0095] Wenn auch im Zusammenhang der voranste-
henden Figurenbeschreibung generell von "schemati-
schen" Darstellungen und Ansichten die Rede ist, so ist
damit keineswegs gemeint, dass die Figurendarstellun-
gen und deren Beschreibung hinsichtlich der Offenba-
rung der Erfindung von untergeordneter Bedeutung sein
sollen. Der Fachmann ist durchaus in der Lage, aus den
schematisch und abstrakt gezeichneten Darstellungen
genug an Informationen zu entnehmen, die ihm das Ver-
ständnis der Erfindung erleichtern, ohne dass er etwa
aus den gezeichneten und möglicherweise nicht exakt
maßstabsgerechten Größenverhältnissen der Artikel
und/oder Teilen der Vorrichtung oder anderer gezeich-
neter Elemente in irgendeiner Weise in seinem Verständ-
nis beeinträchtigt wäre. Die Figuren ermöglichen es dem
Fachmann als Leser somit, anhand der konkreter erläu-
terten Umsetzungen des erfindungsgemäßen Verfah-
rens und der konkreter erläuterten Funktionsweise der
erfindungsgemäßen Vorrichtung ein besseres Verständ-
nis für den in den Ansprüchen sowie im allgemeinen Teil
der Beschreibung allgemeiner und/oder abstrakter for-
mulierten Erfindungsgedanken abzuleiten.
[0096] Die Erfindung wurde unter Bezugnahme auf ei-
ne bevorzugte Ausführungsform beschrieben. Es ist je-
doch für einen Fachmann vorstellbar, dass Abwandlun-
gen oder Änderungen der Erfindung gemacht werden
können, ohne dabei den Schutzbereich der nachstehen-
den Ansprüche zu verlassen.

Bezugszeichenliste

[0097]

1 Verpackungsmodul
2 Primärverpackung
3 Sekundärverpackung
4 Artikel
5 Getränkebehälter
6 Umverpackung
7 Faltkarton
8 Magazin
9 Transporteinrichtung
10 Förderband
11 Gassenblech
12 Fördereinrichtung
15 Faltlasche
20 Handhabungseinrichtung
21 Einführrahmen
22 Verschließwerkzeug
22o Verschließwerkzeug in geöffneter Position
22g Verschließwerkzeug in geschlossener Position
23 Verschließelement
24 Oberteil
25 Unterteil
26 Grundrahmenelement
27 Rahmenelement, beweglich ausgebildetes Rah-

menelement
28 erster Pneumatikzylinder
29 Einschlagelemente
30 zweiter Pneumatikzylinder
31 erste Führungsmittel
32 zweite Führungsmittel

A1 erster Abstand
A2 zweiter Abstand
AZ1 erster Arbeitszustand
AZ2 zweiter Arbeitszustand

TR Transportrichtung
ZF Zuführrichtung

Patentansprüche

1. Verpackungsverfahren, bei dem mindestens eine
Primärverpackung (2) durch eine verschließbare
Öffnung in eine bereitgestellte Sekundärverpackung
(3) eingefügt wird, nachdem an deren verschließba-
rer Öffnung eine Handhabungseinrichtung (20) po-
sitioniert wurde, welche die wenigstens eine Primär-
verpackung (2) während ihres Einfügens in die Öff-
nung der bereitgestellten Sekundärverpackung (3)
führt und eine Zielposition der wenigstens einen Pri-
märverpackung (2) innerhalb der Sekundärverpa-
ckung (3) vorgibt, wobei nach dem Einsetzen der
mindestens einen Primärverpackung (2) in die Se-
kundärverpackung (3) deren Öffnung unter Mit- oder
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Einwirkung der Handhabungseinrichtung (20) zu-
mindest teilweise verschlossen wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, bei dem das Einfügen
der wenigstens einen Primärverpackung (2) in die
Sekundärverpackung (3) und der Vorgang des zu-
mindest teilweisen Verschließens der Sekundärver-
packung (3) jeweils am selben Ort stattfinden.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, bei dem eine
zeitliche und örtliche Komponente des Einfügens der
wenigstens einen Primärverpackung (2) in die Se-
kundärverpackung (3) und das Verschließen der Se-
kundärverpackung (3) miteinander gekoppelt sind.

4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, bei
dem die Handhabungseinrichtung (20) mit bewegli-
chen und steuerbaren Verschließelementen (23, 29)
ausgestattet ist, welche die Sekundärverpackung (3)
an ihrer Öffnung zumindest teilweise verschließen.

5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, bei
dem die Sekundärverpackung (3) an wenigstens ei-
nem seitlichen Rand ihrer Öffnung über wenigstens
eine Faltlasche (15) verfügt, die durch Umklappen
auf die Öffnung legbar ist und diese zumindest teil-
weise verschließen kann.

6. Verfahren nach Anspruch 4 oder 5, bei dem die steu-
erbaren Verschließelemente (23, 29) der Handha-
bungseinrichtung (20) weitere Verschlussmittel wie
Haftstellen, Verklammerungen etc. anbringen oder
aufbringen.

7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, bei
dem die Handhabungseinrichtung (20) einen Ein-
führrahmen (21) umfasst, der zumindest während
des Einfügens der mindestens einen Primärverpa-
ckung (2) in die Sekundärverpackung (3) auf den
umlaufenden Rand der Öffnung aufgesetzt oder in
exakte Ausrichtung zu diesem gebracht wird.

8. Verfahren nach Anspruch 7, bei dem der Einführrah-
men (21) ein Gefache entsprechend der Anzahl und
Gruppierung der Primärverpackungen (2) umfasst,
durch welches Gefache die Primärverpackungen (2)
beim Einsetzen in die Sekundärverpackung (3) hin-
durchbewegt oder hindurchgeführt werden.

9. Verfahren nach Anspruch 7 oder 8, bei dem die Pri-
märverpackungen (2) mittels einer Manipulati-
onseinrichtung erfasst und durch den Einführrah-
men (21) hindurchgeführt und in die Sekundärver-
packung (3) eingesetzt werden, wobei die Manipu-
lationseinrichtung insbesondere durch einen Grei-
ferkopf mit Flaschengreifern, Greiftulpen o. dgl. ge-
bildet ist.

10. Verpackungsmodul (1) einer Verpackungsvorrich-
tung zur Umverpackung von Primärverpackungen
(2) durch Einfügen wenigstens einer Primärverpa-
ckung (2) in eine hierfür jeweils bereitgestellte Se-
kundärverpackung (3), mit einer Manipulationsein-
richtung zum Erfassen und Einfügen jeweils mindes-
tens einer Primärverpackung (2) in eine bereitge-
stellte Sekundärverpackung (3), mit einer an einer
verschließbaren Öffnung der jeweils bereitgestellten
Sekundärverpackung (3) anfügbaren und dort posi-
tionierbaren Handhabungseinrichtung (20), welche
in einer Weise mit der Manipulationseinrichtung zu-
sammenwirken kann, dass die wenigstens eine Pri-
märverpackung (2) während ihres Einfügens in die
Öffnung der bereitgestellten Sekundärverpackung
(3) geführt und mittels der Anordnung und Ausrich-
tung der Handhabungseinrichtung (20) eine Zielpo-
sition der wenigstens einen Primärverpackung (2)
innerhalb der Sekundärverpackung (3) vorgegeben
werden kann, wobei die Handhabungseinrichtung
(20) mit beweglichen und steuerbaren Verschließe-
lementen (23, 29) ausgestattet ist, die in einer Weise
mit Abschnitten der Sekundärverpackung (3) zu-
sammenwirken, dass die Verschließelemente (23,
29) die Öffnung der Sekundärverpackung (3) nach
dem Einsetzen der Primärverpackung (2) zumindest
teilweise verschließen können.

11. Verpackungsmodul (1) nach Anspruch 10, bei dem
die Handhabungseinrichtung (20) mit beweglichen
und steuerbaren Verschließelementen (23, 29) aus-
gestattet ist, welche die Sekundärverpackung (3) an
ihrer Öffnung zumindest teilweise verschließen.

12. Verpackungsmodul (1) nach Anspruch 11, bei dem
die Verschließelemente (23, 29) mit steuerbaren He-
beln und/oder Greifelementen ausgestattet sind
oder solche umfassen, die mit Faltlaschen (15) der
Sekundärverpackung (3) zusammenwirken und die-
se über die verschließbare Öffnung falten können.

13. Verpackungsmodul (1) nach einem der Ansprüche
10 bis 12, bei dem die Sekundärverpackung (3) an
wenigstens einem seitlichen Rand ihrer Öffnung
über wenigstens eine Faltlasche (15) verfügt, die
durch Umklappen auf die Öffnung legbar ist und die-
se zumindest teilweise verschließen kann.

14. Verpackungsmodul (1) nach einem der Ansprüche
10 bis 13, bei welchem die Handhabungseinrichtung
(20) einen Einführrahmen (21) umfasst, der zumin-
dest während des Einfügens der mindestens einen
Primärverpackung (2) in die Sekundärverpackung
(3) auf den umlaufenden Rand der Öffnung aufge-
setzt oder in exakte Ausrichtung zu diesem gebracht
werden kann.

19 20 



EP 4 082 922 A1

12



EP 4 082 922 A1

13



EP 4 082 922 A1

14



EP 4 082 922 A1

15



EP 4 082 922 A1

16



EP 4 082 922 A1

17

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55



EP 4 082 922 A1

18

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55


	Bibliographie
	Zusammenfasung
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen
	Recherchenbericht

